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5. Die ambulante Vorsorgemaßnahme kann 
auch als Kompaktkur in speziellen Kurorten 
durchgeführt werden [4]. Sie entspricht ei-
ner teilstationären Versorgung. 

Mit dem ausgefüllten Formular (25 E) [2] und 
seinem eigenen Antrag spricht der „Vorsorge-
Patient“ bei seiner Krankenkasse vor und erhält 
den Badearztschein. Ambulante Kuren nach 
§ 23 Absatz 2 SGB V können alle drei Jahre ge-
nehmigt werden. 

Das Literaturverzeichnis kann bei den 
Verfassern angefordert oder im Internet 
unter www.blaek.de (Ärzteblatt/Literatur-
hinweise) abgerufen werden.

Schafstörungen, Schichtarbeitsfolgen) an-
zugeben, sondern hier muss zudem die 
Krankheitsverhütung begründet werden. 
Bei einer ambulanten Vorsorgeleistung bei 
bestehender Krankheit muss diese deutlich 
von den Maßnahmen der wohnortnahen 
ambulanten Rehabilitation abgegrenzt wer-
den, wobei die ambulante Vorleistung weit-
reichender ist. Zu ihrem Wesen gehört unter 
anderem die Eliminierung von Störfaktoren, 
insbesondere von psychosozialen Faktoren. 
Zudem ist die systematische Anwendung 
von kurörtlichen (ortsgebundenen) Heilmit-
teln, die patientenindividuell kombiniert und 
abgestimmt werden, in ihrer Gesamtheit ei-
ne Vorsorgeleistung par excellence.

4. Die fehlende Ausschöpfung der ambulanten 
Therapien zu Hause, einschließlich Maßnah-
men nach den Heilmittel-Richtlinien, ist der 
häufigste Ablehnungsgrund. Deshalb muss 
bei „Behandlungen/Maßnahmen der letzten 
12 Monate“ ersichtlich sein, dass zu Hause 
bereits Vorsorgemöglichkeiten ergriffen 
wurden. Zudem können auch vom Patien-
ten in Eigenregie vorgenommene Maßnah-
men (unter anderem Gewichtsabnahme) 
aufgeführt werden. Der Satz: „Die ärztliche 
Behandlung einschließlich Leistungen mit 
präventiver Ausrichtung und Maßnahmen 
der Heilmittel-Richtlinien sind zu Hause oh-
ne Erfolg durchgeführt bzw. ausgeschöpft 
worden“ gehört in den Antrag!

Ambulante Kuren (ambulante Vorsorgemaß-
nahmen) sind in Bayerns anerkannten Kurorten 
und Heilbädern rückläufig. Verschiedene Ursa-
chen, unter anderem mangelnde Bereitschaft 
der Vertragsärzte, eine ambulante Vorsorge-
maßnahme anzuregen, dürften dafür maßgeb-
lich sein. So ist eine deutlich abgenommene 
Zahl von durchgeführten ambulanten Vorsor-
geleistungen dokumentiert [1]. Zusätzlich leh-
nen die Krankenkassen Kuranträge ab – häufig 
auch wegen Fehler bei der Antragstellung – 
oder sie stufen die beantragte Vorsorgekur als 
Rehabilitationsmaßnahme ein und reichen den 
Antrag an die entsprechenden Kostenträger 
weiter. Für ambulante Vorsorgemaßnahmen 
in anerkannten Kurorten und Heilbädern sind 
bei Personen jeden Alters, auch bei Arbeitneh-
mern, jedoch die Krankenkassen zuständig! 

Der Antrag für eine ambulante Vorsorge-
maßnahme besteht aus zwei Teilen: dem For-
mular für den Versicherten selbst (von den 
Krankenkassen jeweils selbst gestaltet) sowie 
der „Anregung einer ambulanten Vorsor-
geleistung in anerkannten Kurorten gemäß 
§ 23 Absatz 2 Sozialgesetzbuch (SGB) V“, 
die durch den Vertragsarzt auszufüllen ist 
(Muster 25 E) [2]. Damit der Antrag erfolg-
reich sein kann, müssen bei letzterem [2] einige 
grundsätzliche Dinge beachtet werden:

1. Die ambulante Vorsorgeleistung in aner-
kannten Kurorten nach § 23 Absatz 2 SGB V 
ist eine interdisziplinäre medizinische Leis-
tung mit primär- oder sekundärpräventiver 
Zielsetzung [3]. 

2. Vorsorgemaßnahmen sind indiziert, wenn 
im Einzelfall Vorsorgebedürftigkeit, Vorsor-
gefähigkeit, realistische Vorsorgeziele und 
eine positive Vorsorgeprognose festgestellt 
worden sind. Nur wenn alle Indikationskri-
terien erfüllt sind, ist die Indikation für eine 
Vorsorgeleistung gegeben [3]. Die entspre-
chenden Angaben dazu müssen im Antrags-
formular dargestellt werden.

3.  Bei Schwächung der Gesundheit/zur Krank-
heitsverhütung (entspricht der Primär- und 
Sekundärprävention!) genügt es im An-
trag nicht, nur die Diagnose (zum Beispiel 
stressbedingte Befindlichkeitsstörungen, 
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